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quin uxoris petendae p1'aematuram festinationem fr8.tri obioeref 1.

olementiam regis iure admiratur Plutal'ohus. minua reote fartasse
idem laudat Attali auimum olementiae et beneficii memarem, oum
reguum a fratre moriente eum uxore aoceptum neglectis auis
ipsiua filiis fratris filio eum .tradidisse putet. nam filius ille quin
ex praematuro Attali et Stratonicae matrimonio ortull sit quis est
qui dubitet? f1'8.tri ignouerat Eumenes, filium eius quod non
agnovit nisi post quattuor fere aut plures etiam aunas nemo uitio
ei uertet.

Berolini. F. Koepp.

Zn Jnvenal.
Sat. VIII 185-194:

oonsumptis opibus vooem, Damasippe, 100asti
sipario, olamosum ageres ut Phasma Catulli.
Laureolum velox etiam bene Lentulus egit,
indice me dignu8 vera cruce. nec tamen iP8i
ign08cas papulo; populi frons durior huius,
qui sedet et speetat triacurria patriciorum,
planipedes audit Fabios, ridere potest qui
Mamercorum alapas. quanti sua funera vendant
quid refert? vendunt nullo oogente Nerone,
nec duhitant oelai praeto1'is vendere lndis,

Den letzten dieser Verse tilgte Ruperti aus Gründen, deren
Haltlosigkeit schon E. W. Weber genügend dal'gethan hat. Nichts­
destoweniger wird noch Heinrich von Ribbeok ein schwerer Vor­
wurf daraus gemacht, dass er hier Rupertis Nachweis zu wenig
beachtet habe, Auch Weidner tilgte in der ersten Auflage den
Vers, ebenfalls aus einem nicht stichhaltigen Gruude, ist aber
in der zweiten Auflage davon zurüokgekommen. In der That
entlliHt der Vers eine für den Gedanken nicht unwesentliohe
Steigerung, die schon Weber riohtig hervorgehoben lUlt, indem
er bemerkt: maxima iis (verbis ) vis inest et gradatio, quod se
sponte sua, non. coaoti a Nerone praetoris ... ludis vendiderunt,
und ähnlich Büoheler in diesem Museum XXXV S. 395: hunc
versum editol'es nuno expellunt, sed enervem l'eddunt poetae ora­
tionem indignantis patricios non modo non coaotos, nedum a Ne­
rone, sed volentes ao lubentes inire scaenam. Gleichwohl gibt
keine der bisherigen Erklärungen einen Sinn, weloher der Ab­
sicht des Dichters vollkommen entspräohe. Madvig, dessen Deu­
tung Mayor angenommen hat, fasst die Worte, wie auch ähnlioh
schon frühere Erklärer, folgendel'massen auf: aptissime amplitudo
praetoris in aella curuli sedentis signincatur, ut eo acel'bius foeditas
nobiliuln hominuln lmio se inter vilem histrionnm gregem oneren­
tium notetur, und auch Weidner versteht die Stelle jetzt< von dem
auf erhabenen Sitze zusohauenden Prätor, dem Festgeber'. loh
will davon absehen, dass celsi von dem auf der sella curulis
sitzenden Prätor ein sehr unbestimmter und daher undeutlicher
Ausdruok ist (deutlioher jedenfalls ist praetoris lauti XIV 257),

1 Livius 1. e.
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und auch davon, dass, worauf schon Weber aufmerksam machte,
der Prätor nicht, während jene Yornehmen sich ihm anbieten
und verkaufen, auf seinem Amtsstuhle sitzt, sondern erst während
ihres wirklichen Auftretens; aber es ist noch ein stärkerer Grund
vorhanden, der hindert dieser Erklärung beizustimmen. An und
für sich zwar kann man sich jene schimpfliche Selbsterniedrigung
im Gegensatz denken zu der hochthronenden Würde des Präto1's;
aber nec dubitant verlangt, dass der Prätor in einer Eigenscbaft
erwähnt werde, welclle bei den sich ihm anbietenden Patriciern
die schwersten Bedenken hätte erregen müssen, bei seinen Spielen
als Mimen aufzutreten. Das kann aber weder seine hohe Würde
sein, noch ibr äusseres Zeichen, sein erhabener Sitz. Im Gegentheil
je böber die Würde des Beamten ist, bei dessen Spielen aufzutreten
jene sich hergeben, um so geringer ersclleint die Erniedrigung,
und umgekehrt um so grösser. Daher muss jede den Prätor
hebende Bezeichnung den Gedanken des Dichters in unzu­
lässiger Weise abschwächen. Wollten wir aber celsi in rein ört­
lichem Sinne zum biossen epitheton ornans hinabdrücken, was
Weidners Meinung zu sein scheint, so wäre es matt und bedeu­
tungslos, und das würde auch kaum dem Stile Juvenals ent­
sp1·eohen. Dass der Zusammenhang der Stelle eine Bezeichnung
verlangt, die jenes Auftreten bei den öffentliohen Spielen nooh
entwürdigender erscheinen lässt, hat auoh Bücheler empfunden,
der a. a, O. folgende Erklärung gibt: viri senatorii ordinis operam
ad scaenam non tantum Caesari looant, sed etialll equestri loeo
natis, eelsus proprie eques dioitur: ut vetera praeteream, Statius
silvarulll I 4 patl'umque equitU'mque luctum explicans versu 41
non labente Numa timuit sie czwia f'elix, Pompeio nec celsus eques1

ibidem III 3, 143 de Claudio Etrnsoo1 quem Vespasianus anulo
aureo donatum ex libertino ordine in equestrem traduxerat, m?~·

favitque genus laevaeque ignobile fm-rum exuit et celse natorum ae­
quavit honori. itaque oelsus praetor a luvenale appellatur ex
equestri nobilitate adeptus senatorium ordinelll, in quo mimi isti
erant nati. Meiner Meinung nach ist aber auch diese Deutung
schwerlich haltbar. Friedländers Einwand freilich (Bursians Jah­
resbel'. 1881, 2 S. 66), dass ein aus dem Ritterstande hervor­
gegangener Prätor ihm sohon längst nicht mehr angehöre, kann
ioh nioht für durohschlagend halten, da es sich nach Büchelers
Meinung lediglioh um einen durch die Geburt begründeten Rang­
untersohied handelt; aber nooh anderes spricht dagegen. Zunächst
scheinen mir die für ceJsufl als speoifisches Beiwort des Ritter­
standes angefülll'ten Stellen keine genügende Beweiskraft zu be­
sitzen, und auoh Friedländer deutet a. a. 0_ hierüber einen Zweifel
an; es ist jedenfalls zulässig hier nur eine Bezeiohnung der hohen
Stellung des Ritterstandes ohne exclusive Bedeutung zu finden.
Und dass celsus nicht in diesem Sinne ein besonderes den Ritter­
stand kennzeichnendes Beiwort gewesen ist, ergibt sich auch aus
Hol'. Ars poet. 342 celsi praetereullt austera poemata Ramnes;
denn da hier unter den Ramnes die einem freieru litterarischen
Gesohmaok huldigende aristokratische EI i t e der Ritterschaft ver-
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standen wird, so ist bei ihnen ein der gesammten Ritterschaft
besonders gebührendes Beiwort nicht recht am Platze. Dass
ceIsRs aber auch auf den senatorischen Stand Anwendung findet,
zeigt Sil. !tal. XII 313 tum celea senatus subseqnitur turba. Aber
gesetzt celsns wäre auch, wie Bücheler will, ein dem Ritterstanile
vorzugsweise zukommendes Epitheton ge\vesen, 80 würde damit
doch nur dieser Stand gegenüber den nie d rig er en Gesellschafts­
klassen bezeichnet (das verlangt die Bedeutung des Wortes); und
es wäre daher auch so das Beiwort nicht geeignet den Ritter­
stand gegenüber dem h ö her n Senatorenstande zu kennzeichnen.
WoIlten wir endlich auch hiervon absehen und Büchelers Deu­
tnng des Wortes vollständig gelten lassen, so würde sich doch
der von ihm gewollte Gegensatz des Ritter- und Senatorenstan­
des nicht ergeben, da es auch Ritter senatorischer Abstammung
gab. Vgl. Mommsen Röm. Staatsr. UI 1 S. 507 f. Wir werden
uns also nach einer andern unserer Auffassung entspreohenden
Deutung umsehen müssen. Ein die Selbsterniedrigung versohär­
fendes Moment, welches ein besonderes Bedenken gegen sie hätte
hervorrufen müssen, würde darin liegen, wenn die triscllrria p a­
trioiorum vor einem Prätor plebejisoher Abkunft aufgeführt
werden. Und eine]] solchen gewinnen wir, wenn wir celsi niobt
als Adjectiv, sondern als Eigennamen fassen. Das ist nach
Büohelers kritischer Note Oelsi ~ schon in einem Theile der
Handschriften ausser der von Montpelliel' geschehen, und auch
das zu dem in Rede stehenden Worte beigesohriebene Scholion
ignobilioris quam ipsi sunt, das die neuern Erklä.rer gar nicht
mehr berücksiohtigen, findet so erst Berechtigung und Verstlind­
niss. Der hier gemeinte Prätor ist aber kein anderer als der
berühmte Jurist P. Juventius Celsus. Von ihm handelte ein­
gehend Heineccius Opp. II 5181f., und das Wesentliohe über
ihn findet man zusammengestellt bei Teuffel Gesoh. der röm.
Litt.4- § 342, 2 und bei Karlowa Röm. Rechtsgesch. I S. 706.
Schon ältere Erklärer, so namentlich Weber, haben an illll ge­
dacht, aber die Beziehung, in der er hier erwähnt wird, nicht
erkannt, und so ist ihre Ansicht nicht durchgedrungen. Dass
er nun hier gemeint ist, ergibt sich mir daraus, dass er nicht
nur Prätor, sondern auch plebejisoher Abkunft war. Denn die
nach Cic. pro Plane. 8, 19 aus Tusculum stammende gens Iu~

ventia war, wenngleich mehrere Angehörige derselben die höehsten
Aemter bekleidet haben (vgl. Heineocius a. a. O. S. 519 f.), ple­
bejisch, wie aus Cic. pro Plane. 24, 58 ne illum quidem luven­
tium tecum expostulavi quem ille . . . primum de plehe aedilem
curulem factum esse dixit und Ep. ad Att. II 18, 2 (M. Iuven­
tius) Laterensis existimatur laute fecisse quod tribllnatum pI. pe~

tere destitit zu erkennen ist; Prätor aber war dieser Celsus nach
Plin. Ep. VI 5 im J. 106 oder 107, worüber Mommsen im
Herm. In S. 49 f. zu vergL Wir kennen aber nicht nur seine
pIeb~jisehe Herkunft und seine amtliehe Stellung, sondern auch
einige Züge seines Oha]·akters. Er war ein Mann, der vom Be­
wusstsein des eigenen Werthes erfüllt seine Meinung mit rück-
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sichtsloser Derbheit auszusprechen pftegte, wovon eine sehr be­
zeichnende Probe in den Digest. XXVIII 1, 27 vorliegt (vgl.
Teuffel a. a. 0.), und, wie sich aus der Streitscene ersehen lii.~st,

die sich bei Plinius a. a. O. zwischen ihm und Licinius Nepos
im Senat abspielt, eine ziemlich heftige und ausfahrende Natur j
vornehme Zurückhaltung war ihm also nicht eigen, und wir
können hierin eine zu seiner plebejisohen Herkunft stimmende
plebejisohe Art des Wesens erblicken. Hat nun Juvenal auch
diese Seite seiner Persönlichkeit im Auge gehabt (lmd nichts hin­
dert uns das anzunehmen), so wird der Gontrast zwischen den sich
wegwerfenden vornehmen Herren und dem derben und selbstbe­
wussten plebejischen Prätor, von dem sie auch eine besonders
rüoksiohtsvolle Behandlung und: Be'trtheilung jedenfalls nicht zu
erwarten hatten, um so stärker und wirksamer. Gegen diese
Auffassung, welche· die dargestellte Situation in eine ebenso
scharfe als dem Zusammenhang entsprechende Beleuohtung rüokt,
darf man einen Einwand nicht aus dem Umstande entnehmen,
dass der Jurist P. Juventius Gelsus, der noch unter Hadrian im
J. 129 zum zweiten Mal Gonenl wurde, ein noch lebender Zeit·
genosse des Dichters war, der seinen eigenen Worten nach nur
solohe zum Gegenstand seiner Darstellungen nehmen wollte, die
nicht mehr unter den IJebenden weilten. Denn die Aeusserung
I 170 experial' quid concedatur in iIlOB quorum Flaminia tegitur
oinis atque Latina bezieht sich, wie schon der Ausdruck quid con­
cedatur in illos zeigt, nur auf solche, gegen die der Dichter seine
satirischen Angriffe I'ichten will und die ibm also im eigentlichsten
Sinne den Stoff zn seinen satirischen SclÜlderungen hergebenj
nooh lebende Zeitgenossen nebenbei in a n der m Sinne zu tll'­

wähnen, wollte er damit nicht ausschliessen. Und so bat er
denn auch an mehreren Stellen (VI 236. XIII 98, XIV 252) den
noch lebenden Arzt Arohigenes wirklich erwähnt (vgl. Strauch
de personis luvenal. S. 61 f.}; von andern, deren er in ähnlicher
Weise gedenkt, wie z. B. von dem Sophisten Isaeus (lI! 74) und
dem Ghirurgen Heliodor (VI 373), lässt es sich wenigstens nicht
beweisen, dass sie damals bereits gestorben waren. Auch ist es
möglich oder, wie wir jetzt sagen dürfen, wahrsoheinlich, dass
er unsern Celsus ebenfalls VI 245 gemeint hat; denn dass bier
dessen Vater zu verstehen ist keineswegs ausgemacht. Je­
denfalls aber erscheint an der Stelle, von der wir hier haudein,
der plebejische Prätor Gelsus gegenüber den sich vor ihm herab­
würdigenden Patriciern durchaus nicht in ungünstigem Lichte,
so dass es dem Dichter bedenklich hätte sein können, ihn zu
nennen. - Ist nun diese Erklärung riohtig, so gewinnen wir
zugleich einen Anhalt die Zeit zu bestimmen, wann die achte
Satire verfasst ist. Sie kann nicht gar lange nach 107 ge­
schrieben sein.
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